
Einordnung

Projektspezifisches Feedback zur Auswirkung von
Bodenbearbeitung auf die Klimabilanz in Projekten unter
demWald-Klimastandard

Der wissenschaftlich fundierte Wald-Klimastandard basiert auf den Richtlinien des
UN-Klimasekretariats und berücksichtigt die regionalen Anforderungen für einen
zukunftsfähigen Wald. Die fachgerechte Anwendung des Standards wird durch
unabhängige, staatlich akkreditierte Prüfgesellschaften regelmäßig überprüft. Mit
der Gründung des deutschen Wald-Klimarates, der sich aktiv an der Gestaltung des
Standards beteiligt, wurde ein Multi-Stakeholder-Dialog etabliert: Dieser vereint die
Interessen und Expertise verschiedener Stakeholder in Deutschland aus den
Bereichen Wald, Markt, Wissenschaft & Technik sowie Öffentlichkeit &
Zivilgesellschaft.

Nach einer zweijährigen Entwicklungsphase, in welcher der Standard ein Jahr lang
intensiv in Pilotprojekten erprobt und optimiert wurde, konnten wir den
Wald-Klimastandard im Oktober 2023 mit der ersten Vollversion in die
deutschlandweite Anwendung bringen.

Einem der ersten Pilotprojekte wird nun vorgeworfen, eine unangemessene
Bodenbearbeitung zur Flächenvorbereitung durchgeführt zu haben. Darauf
aufbauend wird behauptet, die CO2-Emission der Bodenbearbeitung sei höher als
die letztendliche Senkenleistung durch die Wiederaufforstung unter dem
Wald-Klimastandard.
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1.) Beurteilung der projektspezifischen Ausgangssituation als Grundlage für
die waldbaulichen Maßnahmen

Bei dem kritisierten Projekt handelt es sich um ein Pilotprojekt, zertifiziert unter
Pilotversion 0.4. Zweck von Pilotversionen ist es, den Standard und seine rund 100
Indikatoren mit 5-10 Projekten in der Praxis zu testen, von den Erfahrungen zu
lernen und den Standard weiter zu verbessern. Der Vorwurf besteht darin, dass die
Bodenbearbeitung ausschließlich mit einer “besseren Zugänglichkeit für die
zukünftige Bewirtschaftung” begründet wird. Diese Darstellung ist nicht vollständig:
Bei dem genannten Projekt (siehe Darstellung auf eva Impact Register) bot sich
durch extremen Käferbefall und Windwurf im Jahr 2022 eine Flächensituation, die
zur Wahrung der Arbeitssicherheit eine Vorbereitung in diesem besonderen Maße
erforderte.

Bei diesem Ausmaß von Sturmwurfflächen mit vorheriger Käferkalamität ist eine
„geordnete“ Flächenbehandlung wie bei reinen Käfer-/Trockenschadensflächen
kaummöglich. Nach der Schadholzberäumung verblieb eine kaum zugängliche oder
schwer bearbeitbare Fläche. Auch die Pflanzung der im Projektszenario
vorgesehenen Baumarten wäre in dem unwegsamen Gelände für die Beteiligten
sehr unfallträchtig. Aus diesem Grund entschied sich der Waldbesitzer zum Schutz
des eingesetzten Personals für die durchgeführten Maßnahmen, die im Einklang mit
den geltenden Gesetzen und den Vorschriften von PEFC stehen.

Bildunterschrift: Teil der Projektfläche in Richtung Südost
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2.) Umgang des Wald-Klimastandards mit Maßnahmen zur
Bodenbearbeitung

Der Wald-Klimastandard baut auf den beiden profiliertesten und deutschlandweit
großflächig angewendeten Standards auf, FSC und PEFC, und integriert deren
praxiserprobte und anerkannte Vorgaben.

Bezüglich der Bodenbearbeitung zur Flächenvorbereitung, sieht der
Wald-Klimastandard im “Indikator 6.2.8 Flächenräumung und Totholz” vor: “Nicht
wirtschaftlich genutztes stehendes und liegendes Kalamitätsholz sowie Baumstümpfe
und Schlagabraum bleiben in ihrer unbehandelten Form auf der Projektfläche.
Ausnahmen können sich aufgrund des lokalen oder regionalen Waldschutzes (z. B.
Borkenkäferbekämpfung, Waldbrandprävention) oder aus Gründen der Verkehrs-
und Arbeitssicherheit ergeben und sind entsprechend zu begründen.”

Neben diesem Indikator ergeben sich Einschränkungen der Bodenbearbeitung zur
Flächenvorbereitung insbesondere durch die Anforderungen von PEFC oder FSC.
Bei PEFC (Version: 04-01-01) heißt es hierzu: “2.5 Flächiges Befahren wird
grundsätzlich unterlassen. (...) Ausnahmen für flächiges Befahren können z. B. sein:
Bodenbearbeitung, Mulchen, Pflanzung, Saat. Diese Maßnahmen werden auf das
unbedingt erforderliche Ausmaß begrenzt. Bei verdichtungsempfindlichen Böden
wird das Befahren bodenschonend (nur bei geringer Bodenfeuchtigkeit und
bodenpfleglichem Maschineneinsatz) gestaltet (siehe Leitfaden 3).”

Auf Basis der unter 1.) dargestellten projektspezifischen Situation greift in diesem
Fall die Ausnahmeregelung und wurde im Rahmen der Zertifizierung unter dem
Wald-Klimastandard als standardkonform akzeptiert.
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3.) Bilanzierung von Bodenkohlenstoff imWald-Klimastandard

Durch die vorbereitenden Maßnahmen in der Bodenbearbeitung wirft die Kritik dem
Projekt vor, höhere Emissionen zu erzeugen als langfristig gebunden werden.

Für die Bilanzierung des Bodenkohlenstoffs wurde der Wald-Klimastandard in
Übereinstimmung mit den Anforderungen des UNFCCC (A/R CDM Methodology
AR-ACM0003) entwickelt: So werden Kohlenstoffpools und THG-Emissionen, die
sich in Referenz- und Projektszenario nicht signifikant unterscheiden, von der
THG-Bilanzierung ausgeschlossen. Aktivitäten der Bodenbearbeitung während der
Startphase des Projektes werden durch eigene Kriterien (siehe Kriterium: ‘6.2
Anwendbarkeit’ der Methode) sowie durch Kriterien von PEFC oder FSC so begrenzt,
dass gemäß den wissenschaftlichen Erkenntnissen von IPCC zwischen Referenz-
und Projektszenario keine signifikanten Unterschiede während der Projektlaufzeit
auftreten. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass die Bilanzierung des
Bodenkohlenstoffs in einem Zeitraum von 20-30 Jahren betrachtet wird (Crediting
Period) und nicht nur kurzfristige Abweichungen berücksichtigt werden.

Der Wald-Klimastandard basiert auf den wissenschaftlichen Einordnungen von
UNFCCC und IPCC und lässt in allen Berechnungen generell alle positiven wie
negativen THG-Wirkungen durch den Boden raus. UNFCCC setzt dabei voraus, dass
es sich bei den Flächen nicht um Böden mit einem Humusgehalt von über 35% oder
Feuchtgebiete handeln darf (IPCC) - das ist in dem genannten Projekt, dass auf
lehmigen Sand mit einem Humusanteil von <4% liegt, gesichert.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die der Beurteilung des IPCC und UNFCCC
zugrunde liegen, gehen davon aus, dass die anfänglichen Emissionen, die durch die
Bearbeitung entstehen, im Rahmen der Projektlaufzeit wieder im Boden gebunden
werden.
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4.) Beurteilung durch eva

Sowohl die Umsetzung der Maßnahmen als auch die Berechnungen innerhalb des
Wald-Klimastandards basieren auf den höchsten UN- und deutschen Standards und
sind mit diesen konform - grundsätzlich empfehlen wir in der Anwendung des
Wald-Klimastandards auch in Ausnahmesituationen wie dieser, Eingriffe auf
Projektflächen so gering wie möglich zu halten.

5.) Wie gehen wir weiter vor?

Wir schätzen das öffentliche Interesse und das Feedback: Denn in der Entwicklung
des Wald-Klimastandards haben wir uns zum Ziel gesetzt, ihn auch in Zukunft
kontinuierlich entlang neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, praktischer
Erfahrungen in der Anwendung sowie den zunehmenden Rahmenbedingungen aus
der Politik weiterzuentwickeln - mit einem ‘lernenden Standard’ wollen wir die
Qualität und die Aktualität des Standards sicherstellen.

Sobald neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Klimaleistung von
Projekten überbewertet wurde, schreibt der Wald-Klimastandard vor, dass die
Methoden entsprechend diesen Erkenntnissen angepasst werden müssen (siehe
Indikator 6.9.1). Sollte die Klimabilanz eines Projektes negativer ausfallen als
prognostiziert, wird diese Differenz durch werthaltige Zertifikate aus dem
Permanenzpuffer ausgeglichen.

Kontakt für Rückfragen:

Ecosystem Value Association e. V.
Frau Anne Dörte Schmidt
Head of Communication
presse@ecosystemvalue.org

Ecosystem Value Association e.V. | Rheinwerkallee 6 | 53227 Bonn | www.ecosystemvalue.org

mailto:presse@ecosystemvalue.org

